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Anlage 5 

 

Aufstellung der Änderungen mit individueller Begründung im Einzelnen 

 

Gebührenziffer 1 (schriftliche und mündliche Auskünfte): 

- bisheriger Gebührensatz: je angefangene 30 Minuten, Gebührenrahmen 16,00 

Euro - 100,00 Euro 

- Zeitgebühr gem. Gebührenkalkulation: je 15 Minuten: 17,58 Euro; 

- neue Zeitgebühr: 15,00 Euro je vollendete 15 Minuten, mindestens 15,00 Euro 

(bei Dauer des Vorgangs über 15 Minuten Erhöhung um durchschnittlich ca. 

36%; maßgebend für die Festsetzung des Gebührensatzes knapp unterhalb der 

Kostendeckung ist der Vergleich zu anderen Archiven; vgl. zum Beispiel die 

Stadtarchive Esslingen, Heilbronn, Reutlingen sowie das Landesarchiv Baden-

Württemberg); 

 

Gebührenziffer 2.1 (Ausheben und Reponieren): 

- bisheriger Gebührensatz: je angefangene 30 Minuten, Gebührenrahmen 13,00 

Euro - 26,00 Euro 

- Zeitgebühr gem. Gebührenkalkulation: je angefangene 15 Minuten: 15,35 Euro;  

- neue Zeitgebühr: 15,00 Euro je vollendete 15 Minuten, mindestens 15,00 Euro 

(Erhöhung um ca. 15%, bei Dauer des Vorgangs über 15 Minuten Erhöhung um 

über 100%); 

- durch den Gebührensatz wird nahezu Kostendeckung erreicht; 

 

Gebührenziffer 2.2 (Bereitstellung elektronischer Daten im Lesesaal; digitale Vorlagen): 

- bisher nicht angeboten 

- Zeitgebühr gem. Gebührenkalkulation: je angefangene 15 Minuten: 20,14 Euro;  

- neue Zeitgebühr: 12,50 Euro je vollendete 15 Minuten, mindestens 12,50 Euro  

- Mit der Unterschreitung der kalkulierten Gebühr wird eine Unverhältnismäßigkeit 

bei der Gebührenerhebung vermieden. Es erfolgt eine Orientierung an die 

Gebührenziffer 2.1 (Ausheben und Reponieren analoger Vorlagen). Der Aufwand 

bei Gebührenziffer 2.2 ist im Verhältnis etwas geringer, so dass die etwas 

geringere Gebühr gerechtfertigt ist. 

 

Gebührenziffer 2.2 (Bereitstellung elektronischer Daten im Lesesaal; AV-Medien): 

- bisher nicht angeboten 

- Zeitgebühr gem. Gebührenkalkulation: je angefangene 15 Minuten: 23,14 Euro;  

- neue Zeitgebühr: 15,00 Euro je vollendete 15 Minuten, mindestens 15,00 Euro 

- Mit der Unterschreitung der kalkulierten Gebühr wird eine Unverhältnismäßigkeit 

bei der Gebührenerhebung vermieden. Es erfolgt eine Orientierung an die 

Gebührenziffer 2.1 (Ausheben und Reponieren analoger Vorlagen). Der Aufwand 
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im Verhältnis zur Bereitstellung digitaler Vorlagen etwas höher, so dass die etwas 

höhere Gebühr gerechtfertigt ist. 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien in Selbstbedienung, s/w; A4) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,30 Euro - 1,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 2,49 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 0,50 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien in Selbstbedienung, s/w; A3) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,60 Euro - 2,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 2,99 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 1,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien in Selbstbedienung, Farbe; A4) 

- Erweiterung des Angebots (bisher nur s/w angeboten);  

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 2,99 Euro;  

- neue Festbetragsgebühr: 1,00 Euro (doppelte Höhe von s/w wegen der höheren 

Tonerkosten) 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien in Selbstbedienung, Farbe; A3) 

- Erweiterung des Angebots (bisher nur s/w angeboten);  

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 3,99 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 2,00 Euro (doppelte Höhe von s/w wegen der höheren 

Tonerkosten) 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien, s/w; A4) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,30 Euro - 1,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 5,62 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 1,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien, s/w; A3) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,60 Euro - 2,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 6,12 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 2,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien, Farbe; A4) 

- Erweiterung des Angebots (bisher nur s/w angeboten);  

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 6,12 Euro;  

- neue Festbetragsgebühr: 2,00 Euro (doppelte Höhe von s/w wegen der höheren 

Tonerkosten) 
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Gebührenziffer 3.1 (Normalkopien, Farbe; A3) 

- Erweiterung des Angebots (bisher nur s/w angeboten);  

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 7,12 Euro;  

- neue Festbetragsgebühr: 4,00 Euro (doppelte Höhe von s/w wegen der höheren 

Tonerkosten) 

 

Gebührenziffer 3.2 (Kopien vom Mikrofilm durch den Benutzer, A4) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,30 Euro - 1,20 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 2,49 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 0,50 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.2 (Kopien vom Mikrofilm durch den Benutzer, A3) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,60 Euro - 2,40 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 2,99 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 1,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.2 (Kopien vom Mikrofilm, A4) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,30 Euro - 1,20 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 15,85 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 1,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.2 (Kopien vom Mikrofilm, A3) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 0,60 Euro - 2,40 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 16,35 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 2,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.3.1 (Anfertigung von Digitalisaten mit dem Buchscanner durch den 

Benutzer) 

- bisher Orientierung am Gebührenrahmen für Normalkopien über Sofortkopierer: 

0,30 Euro - 1,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 1,99 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 0,50 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.3.1 (Anfertigung von Digitalisaten mit dem Buchscanner) 

- bisher Orientierung am Gebührenrahmen für Normalkopien über Sofortkopierer: 

0,30 Euro - 1,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 5,12 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 1,00 Euro (Erhöhung um ca. 66%) 

 

Gebührenziffer 3.3.2 (Ausdrucke digitaler Dateien durch den Benutzer, s/w) 

- bisheriger Gebührenrahmen: DIN A5 1,00 Euro - 2,00 Euro; DIN A4 2,00 Euro - 

4,00 Euro 
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- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 2,49 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: DIN A4 0,50 Euro (Anpassung an Ziffer 3.1) 

 

Gebührenziffer 3.3.2 (Ausdrucke digitaler Dateien, s/w) 

- bisheriger Gebührenrahmen: DIN A5 1,00 Euro - 2,00 Euro; DIN A4 2,00 Euro - 

4,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 5,62 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: DIN A4 1,00 Euro (Anpassung an Ziffer 3.1) 

 

Gebührenziffer 3.3.2 (Ausdrucke digitaler Dateien, Farbe) 

- bisheriger Gebührenrahmen: DIN A5 1,00 Euro - 2,00 Euro; DIN A4 2,00 Euro - 

4,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 6,12 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: DIN A4 2,00 Euro (Anpassung an Ziffer 3.1) 

 

Gebührenziffer 3.3.2 (Ausdrucke digitaler Dateien, Fotoqualität, DIN A5) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 8,00 Euro - 16,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 10,12 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 10,00 Euro (Erhöhung um 25%) 

 

Gebührenziffer 3.3.2 (Ausdrucke digitaler Dateien, Fotoqualität, DIN A4) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 10,00 Euro - 20,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 12,12 Euro;  

- neue Festbetragsgebühr: 12,00 Euro (Erhöhung um 20%) 

 

Gebührenziffer 3.3.3 (Digitalisierungsaufträge, Erstellung im Stadtarchiv): 

- bisher Fotoaufträge, Gebührenrahmen: je Auftrag 10,00 Euro - 20,00 Euro 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 15,23 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 15,00 Euro 

 

Gebührenziffer 3.3.3 (Digitalisierungsaufträge, Erstellung durch Dienstleister): 

- bisher Fotoaufträge, Gebührenrahmen: je Auftrag 10,00 Euro - 20,00 Euro zzgl. 

Kosten externer Dienstleister 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 16,85 Euro; 

- Festbetragsgebühr: 15,00 Euro, zzgl. Kosten externer Dienstleister 

- durch die Festbetragsgebühr wird nahezu Kostendeckung erreicht 

 

Gebührenziffer 3.3.4 (Reproduktionen digitaler Dateien; Bilder, Karten etc.) 

- bisher nicht explizit angeboten, wobei sich die Gebühren am Gebührenrahmen 

für die Reproduktion digitaler Dateien orientierten: 8,50 Euro - 45,00 Euro (In 

Folge technischer Neuerungen und damit verbundener Verfahrensanpassungen 

entspricht das alte Angebot nicht mehr genau dem neuen Angebot.)  
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- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 10,29 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 7,00 Euro (die Gebühr orientiert sich an dem 

diesbezüglich fortschrittlichen Gebührenverzeichnis des Stadtarchivs Mannheim 

und ist an die Gebühren für die Reproduktion digitalen Schriftguts und digitaler 

ZGS-Mappen angepasst) 

 

Gebührenziffer 3.3.4 (Reproduktionen digitaler Dateien; Schriftgut) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 8,50 Euro - 45,00 Euro (In Folge technischer 

Neuerungen und damit verbundener Verfahrensanpassungen entspricht das alte 

Angebot nicht mehr genau dem neuen Angebot.) 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 8,29 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 7,50 Euro (die Gebühr orientiert sich an dem 

diesbezüglich fortschrittlichen Gebührenverzeichnis des Stadtarchivs Mannheim) 

 

Gebührenziffer 3.3.4 (Reproduktionen digitaler Dateien; ZGS-Mappen) 

- bisher nicht angeboten;  

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 10,29 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 7,50 Euro (Anpassung an Schriftgut; die Gebühr 

orientiert sich an dem diesbezüglich fortschrittlichen Gebührenverzeichnis des 

Stadtarchivs Mannheim) 

 

Gebührenziffer 3.3.4 (Reproduktionen digitaler Dateien; Audio- und Video) 

- bisher nicht angeboten;  

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 15,29 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 15 Euro (nahezu kostendeckend) 

 

Gebührenziffer 3.3.5 (Bearbeitung digitaler Reproduktionen) 

- bisher nicht angeboten; 

- Zeitgebühr gem. Gebührenkalkulation: je angefangene 15 Minuten: 15,88 Euro; 

- neue Zeitgebühr: 15,00 Euro je vollendete 15 Minuten, mindestens 15,00 Euro; 

- durch die Zeitgebühr wird nahezu Kostendeckung erreicht; 

 

Gebührenziffer 3.3.6 (Speichern auf Datenträger oder digitale Übermittlung) 

- bisheriger Gebührenrahmen: 5,00 Euro - 10,00 Euro; 

- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 5,79 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 5,00 Euro (Die Gebühr bleibt unverändert. Je nach 

Übermittlungsart variiert der Zeitbedarf und damit die Kosten, so dass trotz der 

Unterschreitung des errechneten Gebührensatzes von einer Kostendeckung 

auszugehen ist) 

 

Gebührenziffer 4.1 

- bisher nicht im Gebührenverzeichnis enthalten; 
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- Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 11,97 Euro; 

- neue Festbetragsgebühr: 10,00 Euro; 

- durch die Festbetragsgebühr wird nahezu Kostendeckung erreicht 

 

Gebührenziffer 4.2-4.3 

- bisher nicht im Gebührenverzeichnis enthalten; 

- neue Gebührensätze: 

o Zuschlag bei besonderem Arbeitsaufwand: 7,50 Euro je vollendete 15 

Minuten; entspricht der Hälfte der Zeitgebühr für Dienstleistungen im 

Stadtarchiv; 

o Eilzuschlag: 15,00 Euro je Auftrag; orientiert an dem Sockelbetrag von 

15,00 Euro für Dienstleistungen im Stadtarchiv nach Zeitgebühr (vgl. 

Gebührenziffer 1.1); 

Der Zuschlag bei besonderem Arbeitsaufwand und der Eilzuschlag orientieren 

sich an der Gebührenordnung des Landesarchivs Baden-Württemberg. 

 

Gebührenziffer 5.1 

Bisheriger Gebührenrahmen: 10,00 Euro - 250,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 

bis 1.000 Exemplare  = 16,23 Euro 

bis 5.000 Exemplare  = 36,23 Euro 

bis 10.000 Exemplare = 71,23 Euro 

bis 50.000 Exemplare = 121,23 Euro 

über 50.000 Exemplare = 181,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühr gestaffelt nach Auflagenhöhe: 

 bis 1.000 Exemplare  = 15,00 Euro 

bis 5.000 Exemplare  = 35,00 Euro 

bis 10.000 Exemplare = 70,00 Euro 

bis 50.000 Exemplare = 120,00 Euro 

über 50.000 Exemplare = 180,00 Euro 

 

Gebührenziffer 5.2 

Bisheriger Gebührenrahmen: vgl. Gebührenziffer 5.1 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 

 Online-Publikationen = 36,23 Euro; 

Herausgabe eines elektronischen Mediums zusätzlich zu einer gedruckten 

Publikation   = 21,23 Euro; 

Neue Festbetragsgebühr: 

je Abbildung bzw. zur Verfügung gestellter Reproduktion 

bei reinen Online-Publikationen 35,00 Euro; Bei Online-Publikationen gibt 

es keine feste Auslagenhöhe, zudem ist eine erhöhte Tendenz zur 
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Weiterverwendung der Abbildung zu unterstellen. Der Festbetrag liegt 

daher über dem Mindestsatz bei gedruckten Publikationen. 

Auflage zur Einbindung einer Vorlage: Auflösung max. 80 dpi bzw. 200 x 300 

Pixel 

Herausgabe eines elektronischen Mediums zusätzlich zu einer gedruckten 

Publikation 20,00 Euro; Der Benutzer/die Benutzerin zahlt bereits die Gebühr für 

das gedruckte Werk, so dass die Gebühr für die zusätzliche Veröffentlichung als 

elektronisches Medium geringer ausfällt. Mit dem Gebührensatz von 20,00 Euro 

wird sichergestellt, dass bei geringen Druckauflagen insgesamt zumindest die 

gleiche Gebühr wie für eine Online-Publikation fällig ist. 

 

Gebührenziffer 5.3 

Bisheriger Gebührenrahmen: vgl. Gebührenziffer 5.1 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 36,23 Euro; 

Neue Festbetragsgebühr: 35,00 Euro; Schulbücher tragen wesentlich zur historisch-

politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen bei. Diesen wichtigen Aspekt bei der 

Erziehung junger Menschen gilt es zu unterstützen. Schulbücher werden in der Regel in 

größeren Auflagen gedruckt, was die Deckelung des Gebührensatzes berücksichtigt. 

Vgl. als Referenz die Gebührensatzung des Stadtarchivs Braunschweig. 

 

Gebührenziffer 5.4 

Bisheriger Gebührenrahmen: vgl. Gebührenziffer 5.1 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 

a) Tageszeitungen   bis 50.000 Exemplare  = 41,23 Euro 

über 50.000 Exemplare = 81,23 Euro 

 

b) Kostenlose Zeitungen  bis 50.000 Exemplare = 26,23 Euro 

über 50.000 Exemplare = 51,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühr: 

a) Tageszeitungen   bis 50.000 Exemplare  = 40,00 Euro 

über 50.000 Exemplare = 80,00 Euro 

 

b) Kostenlose Zeitungen  bis 50.000 Exemplare = 25,00 Euro 

über 50.000 Exemplare = 50,00 Euro 

 

Zeitungen werden im Vergleich zu anderen gedruckten Medien in deutlich höheren 

Auflagen gedruckt, weshalb eine separate Gebührenstaffelung anzusetzen ist. Diese 

differenziert zudem zwischen kostenpflichtigen und kostenlosen Zeitungen. Vgl. als 

Referenz die Gebührenordnung des Stadtarchivs Braunschweig. 

 

Gebührenziffer 5.5 

Bisheriger Gebührenrahmen: 150,00 Euro - 300,00 Euro 
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Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 176,23 Euro; 

Neue Festbetragsgebühr: 175,00 Euro 

 

Gebührenziffer 5.6 

Bisheriger Gebührenrahmen: 25,00 Euro - 50,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 31,23 Euro; 

Neue Festbetragsgebühr: 30,00 Euro 

 

Gebührenziffer 5.7 

Bisheriger Gebührenrahmen: 100,00 Euro - 200,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 121,23 Euro; 

Neue Festbetragsgebühr: 120,00 Euro 

 

Gebührenziffer 5.8.1 und 5.8.2 

Bisheriger Gebührenrahmen: je Aufnahme, Anzahl der Ausstrahlung und Sendebereich 

25,00 Euro - 300,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: je Aufnahme, Ausstrahlung und Sendebereich 

 Einmalige Ausstrahlung 

Regional      36,23 Euro 

 Bundesweit oder europäisches Ausland  56,23 Euro  

 Weltweit      76,23 Euro 

 

Beliebig häufige Ausstrahlung (Lizenzdauer 5 Jahre) 

Regional      86,23 Euro 

Bundesweit oder europäisches Ausland 121,23 Euro 

Weltweit      181,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühr: je Aufnahme, Ausstrahlung und Sendebereich 

 Einmalige Ausstrahlung 

Regional      35,00 Euro (bisher 25,00 Euro) 

 Bundesweit oder europäisches Ausland  55,00 Euro (bisher 40,00 Euro)  

 Weltweit      75,00 Euro (bisher 55,00 Euro) 

 

Beliebig häufige Ausstrahlung (Lizenzdauer 5 Jahre) 

Regional      85,00 Euro (bisher 75,00 Euro) 

Bundesweit oder europäisches Ausland 120,00 Euro (bisher 100,00 

Euro)  

Weltweit 180,00 Euro (bisher 150,00 

Euro) 

 

Gebührenziffer 5.9.1 

Bisheriger Gebührenrahmen: je angefangene halbe Minute 150,00 Euro - 300,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 176,23 Euro; 
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Neue Wertgebühr: je angefangene halbe Minute Wiedergabezeit 175,00 Euro 

 

Gebührenziffer 5.9.2 und 5.9.3 

Bisheriger Gebührenrahmen: Wiedergabe je nach Zahl der Ausstrahlungen und 

Sendebereich 25,00 Euro - 300,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: je Ausstrahlung und Sendebereich 

Einmalige Ausstrahlung 

Regional      36,23 Euro 

 Bundesweit oder europäisches Ausland  56,23 Euro  

 Weltweit      76,23 Euro 

 

Beliebig häufige Ausstrahlung (Lizenzdauer 5 Jahre) 

Regional      86,23 Euro 

Bundesweit oder europäisches Ausland 121,23 Euro  

Weltweit      181,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühr: je Ausstrahlung und Sendebereich 

Einmalige Ausstrahlung 

Regional      35,00 Euro (bisher 25,00 Euro) 

 Bundesweit oder europäisches Ausland  55,00 Euro (bisher 40,00 Euro)  

 Weltweit      75,00 Euro (bisher 55,00 Euro) 

 

Beliebig häufige Ausstrahlung (Lizenzdauer 5 Jahre) 

Regional      85,00 Euro (bisher 75,00 Euro) 

Bundesweit oder europäisches Ausland 120,00 Euro (bisher 100,00 

Euro)  

Weltweit 180,00 Euro (bisher 150,00 

Euro) 

 

Gebührenziffer 5.10 

Bisheriger Gebührenrahmen: je Aufnahme und nach Auflagenhöhe 15,00 Euro - 500,00 

Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 

bis 1.000 Exemplare  = 21,23 Euro 

bis 5.000 Exemplare  = 41,23 Euro 

bis 50.000 Exemplare = 126,23 Euro 

über 50.000 Exemplare = 251,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühr: 

bis 1.000 Exemplare  = 20,00 Euro (bisher 15,00 Euro) 

bis 5.000 Exemplare  = 40,00 Euro (bisher 30,00 Euro) 

bis 50.000 Exemplare = 125,00 Euro (bisher 100,00  Euro) 

über 50.000 Exemplare = 250,00 Euro (bisher 200,00 Euro) 
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Gebührenziffer 5.11 

Bisheriger Gebührenrahmen: Wiedergabe je nach Auflagenhöhe 15,00 Euro - 500,00 

Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 

bis 1.000 Exemplare  = 21,23 Euro 

bis 5.000 Exemplare  = 41,23 Euro 

bis 50.000 Exemplare = 126,23 Euro 

über 50.000 Exemplare = 251,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühr: 

bis 1.000 Exemplare  = 20,00 Euro (bisher 15,00 Euro) 

bis 5.000 Exemplare  = 40,00 Euro (bisher 30,00 Euro) 

bis 50.000 Exemplare = 125,00 Euro (bisher 100,00 Euro) 

über 50.000 Exemplare = 250,00 Euro (bisher 200,00 Euro) 

 

Gebührenziffer 5.11.1 

Bisheriger Gebührenrahmen: je angefangene halbe Minute 150,00 Euro - 300,00 Euro 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation: 176,23 Euro; 

Neue Wertgebühr: je angefangene halbe Minute Wiedergabezeit 175,00 Euro 

 

Gebührenziffer 5.12 

Bisheriger Gebührenrahmen: je nach Einbindungsdauer 75,00 Euro - 600,00 Euro 

bis zu einem Jahr  = 75,00 Euro 

 bis zu drei Jahren  = 150,00 Euro 

 länger als drei Jahre  = 300,00 Euro 

Auflage zur Einbindung einer Vorlage: Auflösung max. 80 dpi bzw. 200 x 300 

Pixel 

Gebührensatz gem. Gebührenkalkulation:  je Vorlage 

bis zu einem Jahr  = 81,23 Euro 

 bis zu drei Jahren  = 161,23 Euro 

 länger als drei Jahre  = 321,23 Euro 

Neue Festbetragsgebühren: je Vorlage 

bis zu einem Jahr  = 80,00 Euro 

 bis zu drei Jahren  = 160,00 Euro 

 länger als drei Jahre  = 320,00 Euro 

Auflage zur Einbindung einer Vorlage: Auflösung max. 80 dpi bzw. 200 x 300 Pixel 

 

 


